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K I E L E R D I S K U S S I O N S B E I T R Ä G E

K I E L D I S C U S S I O N P A P E R S

Die Allgemeinen Zoll Präferenzen der Europäischen

Gemeinschaft für Entwicklungsländer

Fehlschlag oder Erfolg?

Eine kritische Bewertung der ersten Dekade

von Rolf J. Langhammer

A U S D E M I N H A L T

Einseitige Zollpräferenzen der EG für Entwicklungsländer haben bislang die Industriegü-
terexporte aus Entwicklungsländern nicht so stimuliert, wie es von diesen erhofft wurde.

Ärmere Länder konnten von den Präferenzen nicht profitieren, weil ihre Exportengpässe
auf der Angebotsseite liegen. Angebotsstarke Länder hingegen durften von den Präfe-
renzen nicht zu stark profitieren, weil die EG sowohl die Schutzinteressen heimischer An-
bieter als auch ärmerer Länder und Niditbegünstigter glaubte berücksichtigen zu müssen.

Das Bestreben, jedem gerecht zu werden, führte zu
- vielfältigen produkt- und länderspezifischen Höchstgrenzen für zollfreie oder -ermäßig-

te Einfuhren,
- restriktiven Ursprungsregeln, die die internationale Arbeitsteilung behindern, und
- ad-hoc-Entscheidungen über den Präferenzstatus eines Gutes.

Das Präferenzschema ist somit sehr kompliziert und belastet sowohl Importeure als auch
Exporteure und Investoren mit hohen Informations- und Unsicherheitskosten.

Klare Unterschiede in der Bedeutung von Präferenzeinfuhren auf einzelnen EG-Mitglieds-
märkten deuten einerseits auf eine protektionistische Haltung hin (Frankreich), andererseits
auf eine relativ liberale Praxis (Dänemark).

Zollpräferenzen sind nicht zuletzt wegen des bereits niedrigen Zollniveaus der EG zum
'Nebenkriegsschauplatz' im Kampf um Marktzugang geworden. Die Industrieländer zei-
gen sich daher hier nachgiebiger als auf dem Feld nichttarifärer Hemmnisse.
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DIE ALLGEMEINEN ZOLLPRÄFERENZEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT FÜR

ENTWICKLUNGSLÄNDER: FEHLSCHLAG ODER ERFOLG? EINE KRITISCHE BEWER-

TUNG DER ERSTEN DEKADE*

I. Vorgeschichte

1. Seit dem 1. Juli 1971 erleichtert die Europäische Gemeinschaft den Entwick-

lungsländern den Markt zu gang für verarbeitete Erzeugnisse. Sie setzt Zölle auf

Industrieerzeugnisse aus und senkt Zölle auf verarbeitete Agrarprodukte, ohne

gleiches von den Entwicklungsländern zu fordern und ohne diese Vorteile anderen

Staaten einzuräumen. Den Rahmen dieser einseitigen Konzessionen bildet das

"System der Allgemeinen(1) Zollpräferenzen" (im folgenden nach der englischen

Bezeichnung Generalized System of Preferences abgekürzt GSP genannt), in das

alle OECD-Staaten mit eigenen Präferenzsystemen eingeordnet sind. Die EG machte

mit ihrem Präferenzangebot den Anfang. Die USA, die lange Zeit Vorbehalte gegen

ein Aufweichen des GATT-Nichtdiskriminierungsgebots hatten, reihten sich

schließlich 1976 mit einem eigenen Präferenzschema in die OECD-Gruppe ein.

2. Dem GSP vorangegangen war ein jahrelanges Drängen der Gruppe der 77 auf

einseitige Konzessionen, die jedoch mit dem Nichtdiskriminierungsgebot des GATT

unvereinbar waren. Hinter dieser Forderung stand nicht nur der Anspruch, wirt-

schaftlich schwächere Staaten sollten einen leichteren Zugang zu den Märkten der

* Der Autor dankt Ulrich Hiemenz und Hubertus Müller-Groeling für eine kritische
Durchsicht des Manuskripts. Hilfreiche Beispiele aus der Praxis der Zollpräfe-
renzen steuerte Herr Raven Karalus, Geschäftsführer des Verbandes der Fertig-
warenimporteure e.V., Hamburg, bei. Irrtümer und Fehlschlüsse gehen zu La-
sten des Autors.

(1) Der Terminus "allgemein" soll ausdrücken, daß es sich um Zugeständnisse an
alle Entwicklungsländer handelt, im Gegensatz zu speziellen Präferenzen, die
die EG beispielsweise Einzelstaaten wie den Mittelmeerländern gewährt oder
einer begrenzten Gruppe wie den AKP-Staaten. Das Beispiel Taiwans und Is-
raels zeigt, daß es sich strenggenommen auch beim GSP der EG um spezielle
Präferenzen für eine politisch abgegrenzte Gruppe, nämlich die Gruppe der 77,'
handelt. Diese Gruppe formierte sich, 1964 als Interessenvertretung der Ent-
wicklungsländer innerhalb der Welthandelskonferenz (UNCTAD) und umfaßt
gegenwärtig annähernd 130 Mitglieder. Taiwan und Israel gehören aus politi-
schen Gründen der Gruppe der 77 nicht an und können daher auch nicht von
den Allgemeinen Zollpräferenzen der EG profitieren. Viele Entwicklungsländer
erhalten sowohl allgemeine als auch spezielle Präferenzen von der EG und kön-
nen von beiden Systemen das jeweils günstigere auswählen.



Industrieländer erhalten als stärkere Staaten; auch die Erfahrungen der Entwick-
lungsländer aus der Kennedy-Runde im GATT (1964-67), in der Zollsenkungen auf
Meistbegünstigungsbasis ausgehandelt wurden, spielten dabei eine Rolle. Die Ent-
wicklungsländer waren der Auffassung, daß ihre Interessen wegen ihrer schwachen
Verhandlungsposition nicht ausreichend berücksichtigt worden waren.

Die Unvereinbarkeit des GSP mit dem Nichtdiskriminierungsgebot des GATT über-
brückten die Industriestaaten mit einer zeitlich begrenzten Ausnahmeregel
(waiver), die 1979 im Rahmen der Tokio-Runde in eine endgültige Ausnahmeregel
umgewandelt wurde. Das GSP ist somit eine der wenigen UNCTAD-Schöpfungen,
die bislang von "den OECD-Staaten gebilligt und verwirklicht wurden.

3. Empirische Erfahrungen mit dem ältesten GSP liegen zur Zeit für die EG ins-
gesamt bis 1981, für die Bundesrepublik bis 1982 vor. Es gibt somit eine ausrei-
chende Grundlage für eine Bewertung der Ergebnisse des GSP im Vergleich zu den
angestrebten Zielen. Zu diesem Zweck sollen insbesondere die folgenden Fragen
beantwortet werden: ,

- Wie ist das System verwirklicht worden?

- Welche ökonomischen Wirkungen hätten a priori von ihm erwartet werden können?

- Wie sieht das tatsächliche Ergebnis und somit ein Soll-Ist-Vergleich aus?

- Wo liegen die Hemmfaktoren?

- Wie ist das GSP in die handelspolitische Großwetterlage der siebziger Jahre ein-
zuordnen?

- Ist es eine Reform wert und wenn ja, in welche Richtung sollte diese gehen?

II. Die Ausgestaltung des GSP

4. Eine Kürzfassung des Systems im Überblick* einer Dekade muß mit einer Ein-
schränkung beginnen: Eine solche Übersicht kann nicht annähernd der Kompli-
ziertheit des Systems gerecht werden und muß einige wichtige allgemeingültige
Details wie Einzelregelungen für Länder, Ländergruppen, Produkte und Produkt-
gruppen unerwähnt lassen.

Generell gilt, daß ein Exporteur aus einem Entwicklungsland der Gruppe der 77



fast alle be- und verarbeiteten Industrieerzeugnisse sowie eine Vielzahl von ent-

sprechenden Agrarprodukten zollfrei bzw. zollermäßigt (bei der Mehrzahl der

Agrarprodukte) in die Gemeinschaft exportieren kann, sofern er >

- die im Einzelfall recht restriktiv gehandhabten Ursprungsbedingungen einschließ-

lich der Bedingungen über direkte Verschiffung erfüllt,

- die speziell für das GSP vorgesehenen Ursprungsformulare korrekt ausfüllt und

eine von der EG anerkannte Behörde seines Landes den Inhalt bestätigt,

- Textilprodukte des Multifaserabkommens aus einem Entwicklungsland exportiert,

das sich gegenüber der Gemeinschaft bereit erklärt hat, seine Textilexporte

"freiwillig" zu beschränken,

- nicht aus einem angebotsstarken Land ein von der Gemeinschaft als "sensibel"

eingestuftes Produkt exportiert, dessen Höchstgrenzen für präferenzielle Be-

handlung von ihm oder anderen Exporteuren seines Landes im Laufe eines Jahres

überschritten wurden (1),

- nicht sogenannte halbsensible Industrieerzeugnisse exportierte(2), deren vorher

festgelegte Richtschnurhöchstgrenzen (Plafonds) bereits derart weit überschrit-

ten worden waren, daß sich die Gemeinschaft im Laufe des Jahres zur Wiederein-

setzung des Meistbegünstigungszolls entschloß, und

- sensible Güter nicht in einem EG-Land deklariert, dessen EG-interne Länder-

quote bereits überschritten wurde(3).

(1) Diese Grenzen sind eng gesetzt und waren vor der Reform des GSP 1981 in
Form von maximalen Anteilen eines Landes am zollfreien Gemeinschaftszollkon-
tingent für ein bestimmtes sensibles Produkt fixiert (sogenannte "Butoirs").
Seit 1981 sind diese Grenzen in verschärfter Form als absolute Einzellandzöll-
kontingente für bestimmte angebotsstarke Entwicklungsländer gesetzt. Für alle
anderen Begünstigten gelten Plafonds (zu unterscheiden von strikten Kontin-
genten), die überwacht werden, und nach deren Überschreiten auch jederzeit
die Zollschranke wieder heruntergehen kann (im Gegensatz zu den Kontingen-
ten aber nicht "muß").

(2) Die Regelung galt bis einschließlich 1980. Danach wurde die Kategorie halb-
sensibler Industrieerzeugnisse aufgelöst. Viele Produkte wurden der Kategorie
sensibler Industrieerzeugnisse zugeschlagen, in der seitdem zwischen Zollkön-
tingenten für angebotsstarke Entwicklungsländer und Plafonds für den Rest
der Begünstigten unterschieden wird.

(3) In diesem Fall gibt es seit einiger Zeit eine sogenannte Gemeinschaftsreserve,
die diejenigen EG-Mitglieder in Anspruch nehmen können, die mehr als "vorge-
sehen" zollfrei importiert haben. Vorherrschend blieben jedoch die nach groben
Kennziffern (BSP, Bevölkerung usw.) zusammengesetzten EG-Mitgliedsquoten
bei sensiblen Produkten, die für fast alle Güter gleich sind.



5. Diese Checkliste für Exporteure ist zwar wie bereits angedeutet keineswegs
vollständig(l), aber sie umschreibt das Unsicherheitsmoment für den einzelnen
Exporteur, der natürlich keine Kenntnisse über die Gesamtheit der Exportströme
seines Landes und der anderen Begünstigten besitzt. Die EG ist sich dieser Sach-
lage, die nach Meinung von Importeuren und Exporteuren den Wert des GSP-er-
heblich beeinträchtigt, bewußt und bietet Seminare sowie Handbücher für den Um-
gang mit dem GSP an [EG, b, 1982]. In ähnlicher Weise verfahren die Entwick-
lungsländer [vgl. beispielsweise The Singapore International Chamber of Com-
merce, 1979]. Mit welcher Akribie die EG Lernprozesse vermittelt, zeigt sich z.B.
daran, daß Exporteuren in Entwicklungsländern Ja-Nein-Entscheidungsbaume als
Lösungswege aus dem Dickicht der Regeln angeboten werden.

III. Die erwarteten Wirkungen des Systems

6. Die präferenzielle Behandlung von Importen aus Entwicklungsländern hat gene-
rell folgende Wirkungen:

- sie vermindert die effektive Protektion, d.h. die Protektion der heimischen Pro-
duzenten;

- sie bewirkt eine Importpreissenkung mit einem (durch die Preiselastizität der
Importnachfrage bestimmten) Importanstieg;

- sie verschiebt die Preisrelationen zwischen konkurrierenden Erzeugnissen aus
begünstigten und nichtbegünstigten Ländern mit der Folge, daß Importe aus
begünstigten Landern an die Stelle von Importen aus nichtbegünstigten Ländern
treten können.

Die beiden letztgenannten statischen Effekte sind als Handelsschaffung und Han-
delsumlenkung aus der Theorie der Zollunion bekannt. In dynamischer Sicht wird
erwartet, daß exportorientierte Direktinvestitionen in Entwicklungsländern angeregt
werden.

(1) Zu'Detailstudien siehe Borrmann et al. [1979], Weston et al. [1980], Weston
[1982] und die dort angegebene Literatur. OECD [1983] vermittelt einen Über-
blick und Vergleich der Präferenz Systeme aller OECD-Staaten.



7. Diese Wirkungen werden durch zwei wichtige Hemmfaktoren vermindert, die von
Anfang an integraler Bestandteil des GSP waren: die länder- und produktspezi-
fischen Höchstgrenzen für den Präferenzhandel und die strengen Ursprungsregeln.
Diese Hemmfaktoren vermindern die erwarteten Wirkungen um so mehr,

- je enger die Höchstgrenzen für diejenigen Produkte gezogen sind, bei denen die
Entwicklungsländer komparative Wettbewerbsvorteile aufweisen;

- je stärker der zollfreie Zugang für diejenigen Entwicklungsländer beschnitten
wird, die erfolgreich eine exportorientierte Industrialisierungsstrategie be-
schritten haben;

- je stärker Ursprungsregeln die Investoren dazu zwingen, Vorleistungen im Pro-
duktionsland und nicht von der kostengünstigsten Quelle zu erwerben;

- je stärker die Präferenzen an die Zustimmung zu anderen, außerhalb des tarifä-
ren Bereichs liegenden Handelshemmnissen wie Exportselbstbeschränkungsabkom-
men geknüpft werden.

Zudem kann die effektive Protektion eines Endprodukts in der EG dadurch steigen,
daß nur der Zoll auf den Vorleistungsimport, nicht aber der auf das Endprodukt
selbst ausgesetzt wird.

In welchem Umfang die Hemmfaktoren die erwarteten Wirkungen des GSP tatsächlich
beeinträchtigt haben, soll im folgenden detailliert dargestellt werden, um damit die
Grundlage für eine Bewertung der Präferenzen zu schaffen.

IV. Die Wirkungen des GSP auf die Handelsströme

8. Wie sich das GSP auf die Handelsströme zwischen Entwicklungs- und EG-Län-
dern während des ersten Jahrzehnts ausgewirkt hat, kann grundsätzlich auf zwei-
erlei Weise auf gezeigt werden; einmal dadurch, daß empirisch eine hypothetische
Alternativentwicklung "ohne GSP" dargestellt wird, mit der dann die tatsächliche
Entwicklung verglichen wird. Zum anderen können auch die tatsächlichen Handels-
ströme in ihrem Verlauf analysiert werden, wenn dabei zwischen tatsächlich prä-
ferenziertem Handel und normalem, dem Zoll unterworfenen Handel in den präfe-
renzierten Zollpositionen unterschieden werden kann. Bei dieser Methode werden
Plaüsibilitätsüberlegungen dahingehend vorgenommen, ob der präferenzierte Anteil



an den Importen von GSP-Gütern so groß ist, daß mit einiger Berechtigung von
GSP-bedihgten Handelseffekten gesprochen werden kann. _ -

9. Für den ersten Weg gibt es eine Reihe von Meßansätzen [Baldwin, Murray,
1977; Sapir, 1981; Weston et al. , 1980, S. 136 ff; Langhammer, 1983], die vor-
nehmlich auf dem statischen Handelsschaffungs- undj-umlenkungskonzept beruhen
und zu sehr uneinheitlichen Ergebnissen führen. Sie kranken im wesentlichen dar-
an, daß sie tatsächlich präferenzierte Einfuhren (also Importe einer im GSP-Katalog
aufgenommenen Ware X, auf die wegen des GSP gar kein oder nur ein ermäßigter
Zoll erhoben wird) und Gesamteinfuhren der Ware X (bzw. Einfuhren in Höhe der
Zollkontingente bei sensiblen Erzeugnissen) gleich setzen. Wenn die tatsächlich
präferenzierten Importe geringer sind als die Gesamtimporte in einer präferenzier-
ten Zollposition, was in Wirklichkeit der Fall ist, arbeiten alle Schätzungen mit
unzutreffenden Ausgangsdaten und überschätzen somit systematisch alle GSP-be-
dingten Handelseffekte.

10. Die Unterscheidung zwischen handelsschaffenden und handelsumlenkenden .Ef-
fekten bleibt aber wichtig, wenn man lediglich mit Plaüsibilitätsüberlegungen ar-
beitet. So ist es beispielsweise für die Frage, ob Handelsströme aufgrund des; GSP
umgelenkt worden sind, wichtig, sich die gesamte Außenhandelspolitik der EG in
den siebziger Jahren vor Augen zu führen. In dieser Zeit schloß die EG Freihan-
delsabkommen mit den Rest-EFTA-Ländern, dehnte ihre Politik der speziellen Prä-
ferenzen von den afrikanischen Staaten auf den Mittelmeerraum aus und senkte die
Zölle auf Importe aus den der EG assoziierten Ländern Griechenland, Türkei, Zy-
pern und Malta. Dies hatte zur Folge, daß der Kreis der Staaten, die beim Markt-
zugang schlechter als die GSP-Länder gestellt waren, schrumpfte und letztlich nur
noch die USA, Japan und Kanada als wesentliche Industriegüterexporteure umfaß-
te. Das Exportangebot der drei Staaten konkurriert aber wegen deren unterschied-
licher Faktorausstattung kaum mit dem der Entwicklungsländer auf dem EG-Markt
[Finger, Kreinin, 1979, Tabelle 1], so daß nur wenige Importe aus diesen drei
Ländern zu den Entwicklungsländern umgelenkt worden sein dürften.

11. Weitere Zweifel, ob Handel aufgrund des GSP umgelenkt wurde, gründen sich
auf einen Vergleich der Handelsentwicklung von Ländern mit und ohne Präferen-,
zen. Taiwan gehört der Gruppe der 77 nicht an, erhält daher keine Präferenzen
der EG und muß somit einen Marktzugangsnachteil in Kauf nehmen, der 1976 zwi-



sehen 14,6 vH für sensible Textilien und 8 vH für nichtsensible Erzeugnisse - ge-
messen als durchschnittliche Präferenzmarge - schwankte [Borrmann et al. , 1979,
S. 135]. Dennoch gelang es dem Land während der siebziger Jahre, außerordent-
liche Exporterfolge in der EG zu erzielen. Als Vergleich bieten sich die drei an-
deren Staaten der exportstarken "Viererbande" Hongkong, Singapur und Südkorea
an, die alle drei Präferenzen in Anspruch nehmen konnten. Es zeigt sich, daß
Taiwan, was das Wachstumstempo seiner Exporte anlangt (Tabelle 1), einem Ver-
gleich standhält. In den Wachstumsraten seiner Halb- und Fertigwarenexporte wur-
de es lediglich von Südkorea übertroffen. Ein Basiseffekt als Erklärung für das
rasche Exportwachstum Taiwans scheidet aus, da Taiwan bereits 1973 etwa 70 vH
mehr Halb- und Fertigwaren in die Gemeinschaft exportierte als Singapur und Süd-
korea.

Tabelle 1 - Verlauf und Struktur der EG-Importe aus den Ländern der "Vierer-
bande" 1973-1981

BG-6 Importe von Halb- und Fertigwaren(a) 1981
(in Mill. ERE(b))

Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der BG-6
Halb- und Fertigwarenüiporte 1973-81

Struktur der BG-9 Importe (c) 1980 nach GSP-Katego-
rien (Anteile sensibler und halbsensibler Güter in
vH) '

Sensible Halb- und Fertigwaren (ohne Textilien)

Sensible Textilien

Sensible Agrargüter

Halbsensible Industriegüter

Halbsensible Textilien

Halbsensible Agrargüter

Hongkong Singapur . Südkorea

GSP-begünstigt

2 223,9

14,2

11,3

44,0

0

16,2

0,8

-

931,0

24,5

36,6

12,3

0,3

17,6

0,1

-

1 568,2

33,9

29,4

33,7

2,2

15,5

0,9

1,0

Taiwan

nicht GSP-
begünstigt

1 756,2

26,8

37,8

0,1

0,1

27,4

- -

0

(a)CCT 25 - 99. Wagen der Vergleichbarkeit der EG-Einfuhr-Statistiken wurde die EG-6 zugrunde gelegt, da
1973 die drei neuen Mitglieder noch nicht in die gemeinsame Statistik aufgenommen worden waren. - (b)Eu-
ropäische Rechnungseinheiten. - <cJimporte in präferenzierten Zollpositionen = Halb- und Fertigwaren
einschließlich präferenzierte Agrarprodukte.

Quelle: Mikrofiche-Daten des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaf-
ten. - Außenhandel, Analytische Übersichten NIMEXE, 1973 und 1981.



12. Gegen diesen Vergleich könnte eingewendet werden, daß die drei anderen
Staaten gegenüber Taiwan de facto keinen nennenswerten Präferenzvorteil genös-
sen, weil sich ihr Exportangebot auf sensible Güter konzentriere und weil es sich
bei ihnen um angebotsstarke Länder handele. Somit bestünden für sie enge Zoll-
kontingente und daher nur geringe Präferenzvorteile. Der Gleichschritt in der Ex-
portentwicklung mit Taiwan wäre somit nicht verwunderlich. Ein derartiger Ein-
wand ist nicht völlig von der Hand zu weisen, wie ein Vergleich der Expörtstruk-
turen nach Sensitivitätskategorien zeigt. Gliedert man die Exporte Taiwans nach
GSP-Kategorien, so wären 1980 lediglich 38 vH der Exporte unter die Kategorie
"sensibel" gefallen (Tabelle 1)(1). Für die drei anderen Staaten war dieser Pro-
zentsatz wegen des hohen Anteils sensibler Textilien erheblich höher, nämlich zwi-
schen 49 vH für Singapur und 65 vH für Südkorea. Dennoch erscheint die Schluß-
folgerung zulässig, daß Taiwan trotz Marktzugangsnachteilen mit der Exportpha-
lanx der südostasiatischen Entwicklungsländer mithalten konnte und das Export-
ergebnis anderer begünstigter Länder bei weitem übertraf.

13. Zweifel an den handelsschaffenden Effekten der Präferenzen treten auf, wenn
man die Entwicklung des Präferenzhandels im einzelnen analysiert. Zwar wuchsen
die tatsächlich präferenzierten Einfuhren der EG der Sechs zwischen 1973 und 1981
um durchschnittlich etwa 35 vH jährlich und die der EG der Neun zwischen 1976
und 1981 um etwa 23 vH jährlich, aber im gleichen Tempo wuchsen auch die Ge-
samtimporte in den präferenzierten Zollpositionen (35 vH und 24 vH). Die Relation
von präferenzierten zu den Gesamtimporten hat sich somit nicht nennenswert ver-
ändert. Sie lag 1973 bei etwa einem Drittel, sank gegen Ende der siebziger Jahre
auf unter 30 vH ab und stieg bis 1981 wieder auf ein Drittel (Tabelle 2). Diese
Entwicklung läßt vermuten, daß es der EG innerhalb der Periode 1971-81 mißlang,
das GSP und seine Vorteile Exporteuren und Importeuren nahe zu bringen. Da
rationales, Verhalten im Außenhandel unterstellt werden kann, ist nicht anzuneh-
men, daß Importeure und Exporteure ohne Grund auf den Vorteil verzichten, Zölle
zu sparen. Unwissenheit ist zwar auch nach zehn Jahren nicht auszuschließen,
aber sicherlich nicht mehr eine wesentliche Ursache für den relativ geringen Anteil
zollfreier oder zollermäßigter Einfuhren an den Gesamteinfuhren von GSP-Produk-
ten. Die wichtigste Ursache ist die unterschiedliche Anwendungsbreite der Präfe-
renzen in den einzelnen Kategorien. Sie reicht von unbegrenzten Präferenzen bei

(1) Bis 1980 führten die EG-Statistiken über den Präferenzhandel auch Angaben
über die Importe nach GSP-Kategorien aus nichtbegünstigten Drittländern.



Tabelle 2 - Anteil der tatsächlich präferenzierten Importe an den Importen in präferenzierten Zollpositionen
nach GSP-Kategorien 1978-1981 (in vH)

EG

Bundesrepu-
blik
Deutschland

Frankreich

Italien

Benelux-
Staaten

Vereinigtes
Königreich

Irland

Dänemark

Griechenland

Jahr

1978
1979
1980
1981

1978
1979
1980
1981

1978
1979
1980
1981

1978
1979
1980
1981

1978
1979
1980
1981

1978
1979
1980
1981

1978
1979
1980
1981

1978
1979
1980
1981

1981

(a)Ohne Textilien. -

Sensible
Industrie-
güter (a)

14,9
12,4
16,6
38,2

14,8
11,5
10,6
39,5

8,7
8,5
7,9
12,2

8,5
6,8
7,7
62,6

10,1
9,3
10,5
53,2

21,2
17,2
33,5
26,4

15,6
12,4
12,3
19,1

29,2 ,
24,6
29,4
43,9

0,8

(b)Vor 1981.

Halbsen-
sible In-
dustriegü-
ter (a),(b)

29,1
40,1
40,8

42,9
46,1
46,5

24,0
15,8
6,9

16,4
76,7
79,1

15,6
12,5
24,3

34,7
44,8
37,7

11,7
13,2
25,1

34,4
48,9
47,0

Nichtsen-
sible In-
dustriegü-
ter (a)

31,2
33,7
34,3
36,2

57,1
57,0
54,0
51,2

20,8
22,4
21,7
23,9

17,1
24,2
25,2
33,1

15,8
18,3
28,3
42,1

31,8
33,4
31,3
35,7

28,7
37,8
33,3
58,2

69,3
58,6
60,0
61,8

1,7

Sensible
Textilien

7,1
8,8
11,7
9,5

: 5,3
4,2
6,1
7,6

9,6
10,2
11,7
12,5

0
17,9
19,6
17,6

0,3
0,7
19,1
7,6

16,5
20,7
16,2
9,7

7,7
9,4
8,5
10,9

26,1
16,6
10,0
8,7

0,5

Halbsen-
sible

Textilien

49,8
63,2
50,4
37,9

70,4
71,8
54,4
43,2

42,8
64,5
56,3
44,5

1,3
31,9
41,5
23,2

1,8

29,4
32,8

48,3
82,1
52,0
33,6

10,7
9,0
15,1
25,2

67,8
71,7
47,7
31,9

0,1

Nichtsen-
sible Tex-
tilien

65,0
' 62,9

71,0
71,3

64,9
57,7
81,3
69,5

. 31,1
38,3
43,8
48,2

30,7
42,8
31,1
27,8

72,8
68,8
68,5
74,5

92,8
90,3
89,5
98,6

56,7
100,0
39,6
100,0

79,5
78,7
98,0
95,6

13,4

- (c)Z.B. Tabak Typ Virginia, Kakaobutter, Ananaskonserven. -

Sensible
Agrargü-
ter (c)

25,3
42,5
47,9
34,5

40,5
37,9
33,1
34,0

2,9
2,7
2,9
4,2

0
42,4
100,0
47,7

3,3
23,1
23,4
19,5

28,0
53,6
64,8
46,1

35,9
40,1
45,0
34,3

67,0
61,1
63,1
47,6

5,1

Halbsen-
sible Agrar-
güter (d)

31,0
35,2
20,1
44,1

79,0
74,4
20,2
52,9

7,7

41,7 •'

38,1

30,3

25,1
51,3

11,1
56,2
22,9
39,7

0
2,1
98,1

75,3
65,8
55,9
38,5

•

(d)Z.B. Itohtabak.

Nichtsen-
sible

Agrargüter

40,6
18,4
38,2
44,1

56,3
17,5
52,2
52,9

24,0
14,3
25,5
41,7

28,2
14,4
28,9
30,3

51,2
20,2
44,8
51,3

38,7
30,0
35,0
39,7

23,7
23,2
20,0
98,1

80,9
14,5
48,6
38,5

1,4

GSP-Güter
insgesamt

26,8
26,2
30,9
32,8

36,5
29,9
32,8
34,6

19,1
16,2
14,9
20,3

16,2 •
31,2
47,0
46,9

17,1
15,7
27,1
40,4

30,1
33,3
32,1
27,8

19,6
22,1
24,0
33,3

45,1
33,1
37,2
35,5

. 1,7

Quelle: Mikrofiche-Daten des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften.
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nichtsensiblen Erzeugnissen über die Plafonds bis hin zu den Zollkontingenten bei

sensiblen Erzeugnissen, die wegen der Arigebotsstärke einiger Begünstigter und

der Wettbewerbsschwäche der heimischen Industrie niedrig fixiert werden, so

niedrig, daß GSP-bedingte Handelseffekte von vornherein ausscheiden.

14. Die restriktive Ausgestaltung der Präferenzen und der hohe Anteil verzollter

Importe im sensiblen Bereich (Tabelle 2) führt zu dem Schluß, daß Entwicklungs-

länder nicht wegen der Zollpräferenzen, sondern trotz überschrittener Zollkontin-

gente wettbewerbsfähig sind. Zollfreiheit wird lediglich für Importe gewährt, die

sowieso getätigt würden, nicht aber für potentielle zusätzliche Importe, für die

Nachfrage bestünde, wenn der Preis präferenzbedingt sinken würde. Es ist zwar

möglich, daß ein Preiseffekt indirekt dadurch auftritt, daß Importeure mit intra-

marginalen Importen, für die sie Präferenzen erhalten, marginale Importe durch

Mischkalkulation subventionieren. Der direkte Effekt durch Zollpräferenzen "at the

margin" wäre aber erheblich wirkungsvoller. Dieser tritt aber nicht auf, wenn

kaum 20 vH der Gesamtimporte von GSP-Produkten (bei sensiblen Textilien oder

sensiblen Industriegütern vor 1981(1)) tatsächlich Präferenzen erhalten.

15. Während Höchstgrenzen für zollfreie Importe eine niedrige Ausnutzung bei sen-

siblen und auch halbsensiblen Gütern erklären können, scheidet diese Ursache bei

nichtsensiblen Gütern aus. Hier sind Präferenzen nach oben offen; eine hundert-

prozentige Ausnutzung wäre somit nicht überraschend. Dies ist jedoch keineswegs

der Fall (Tabelle 2). Auch bei der größten Kategorie, der Vielzahl der nichtsen-

siblen Industriegüter, stieg der Ausnutzungsgrad nur bis auf 36 vH im Jahre 1981

an. Sieht man von Unwissenheit und restriktiven Ursprungsregeln ab (letztere

werden noch diskutiert), so bleibt nur die pauschale Erklärung, daß der Aufwand,

präferenzielle Behandlung zu beantragen, einschließlich der zeitlichen Verzögerung

höher ist als der Ertrag aus der Zollersparnis. Rascher unbürokratischer Marktzu-

gang mag gerade bei modischen, dem Nachfragewandel unterworfenen Erzeugnissen

auch dann noch absolute Priorität im Handel haben, wenn dafür ein Eintrittsgeld in

Form des Meistbegünstigungszolls entrichtet werden muß. Das mag besonders dann

gelten, wenn nicht der Preis der entscheidende Wettbewerbsparameter ist. Ist hin-

(1) 1981 wurde die Kategorie "halbsensible Industriegüter" aufgelöst. Viele Pro-
dukte aus' dieser Kategorie wurden der Kategorie "sensible Industriegüter"
zugeschlagen. Die Tatsache, daß auf diese Güter nicht automatisch nach Über-
schreiten der Plafonds Zölle wiedererhoben werden, dürfte den Sprung im An-
teil zollfreier Einfuhren an den Gesamteinfuhren von 16,6 vH auf 38,2 vH
1980/81 erklären.
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gegen der Preiswettbewerb intensiv, wie dies bei Massenerzeugnissen, der Textil-

industrie zu vermuten ist, so dürfte die Zollersparnis stärker in die Waagschale

fallen. Dies könnte erklären, warum der Ausnutzungsgrad der Präferenzen bei

nichtsensiblen Textilien überdurchschnittlich hoch ist. In einigen Ländern (Ver-

einigtes Königreich, Irland, Dänemark) gelangten sogar nahezu alle Textilimporte

dieser Kategorie zollfrei auf den Markt. Ein Test mit ebenso raschem und unbüro-

kratischem zollfreien Zugang zum EG-Markt könnte Gewißheit darüber erbringen,

ob bei einem Zollniveau von unter 10 vH die Fühlbarkeitsschwelle unterschritten

ist, sich also der GSP-Aufwand nicht lohnt, oder ob die administrativen Prozedu-

ren der Engpaßfaktor sind.

16. Etwas anderes kommt als Erklärung für die geringe Inanspruchnahme der Prä-

ferenzen hinzu. Ein Vergleich der Ausnutzungsgrade in einzelnen EG-Staaten bei

nichtsensiblen Erzeugnissen (Tabelle 2) zeigt erhebliche Schwankungen der Aus-

nutzung zwischen dem permanenten Schlußlicht Frankreich (etwa 20 vH Ausnut-

zung) und dem ebenso unangefochtenen Spitzenreiter Dänemark (60 vH Ausnut-

zung) , gefolgt von der Bundesrepublik (etwa 50 vH). Die Erfahrungen der letzten

Dekade einschließlich der GATT-Ministertagung im November 1982 unterstreichen,

daß man den einzelnen Staaten nicht zu nahe tritt, wenn man Frankreich als pro-

tektionistisch und Dänemark sowie die Bundesrepublik als relativ liberal etikettiert.

Schwankungen im Ausnutzungsgrad von über 100 vH zwischen Ländern einer Wirt-

schaftsgemeinschaft lassen sich weder mit Einkommensniveauunterschieden noch mit

Unterschieden in der Binnenmarktgröße erklären. Sie deuten vielmehr auf eine

bewußt restriktive Handhabung der Präferenzen in Frankreich hin.

17. Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß Taiwans Exporterfolg ohne Präfe-

renzen, die für wichtige Exportprodukte der Entwicklungsländer restriktive Ausge-

staltung des GSP sowie der niedrige Anteil des Präferenzhandels am Gesamthandel

die These zweifelhaft erscheinen lassen, wonach Exporthemmnisse entscheidend

durch die Präferenzen beseitigt und somit Exporte stimuliert wurden. Dies schließt

allerdings nicht aus, daß in Einzelfällen Präferenzen eine derartige Wirkung hat-

ten(l).

(1) Im Einzelfall'müßte eine derartige Wirkung mit einem entgegengesetzten Effekt
"verrechnet" werden, nämlich dem einer verschärften effektiven' Protektion
eines -Endprodukts, wenn Vorleistungen durch das GSP zollfrei importiert wer-
den, das Endprodukt aber von den Präferenzen ausgeschlossen ist. So kann
Fischmehl zollfrei als GSP-Produkt importiert werden. Als Futtermittel erhöht
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V. Die Verteilungsziele im GSP

18. Wesentliche Schwächen des GSP resultieren aus Verteilungszielen, mit denen
die Präferenzen von Anfang an als Nebenbedingungen belastet wurden. Sie sollen
den Nettonutzen der Präferenzen begrenzen und seine "gerechte" Verteilung steu-
ern (1). Es ist die Sicht, die dem politischen Ziel entspringt, "es jedem recht zu
machen", den Begünstigten wie den heimischen Produzenten, den Nichtbegünstig-
ten wie den von speziellen Präferenzen Begünstigten, den "neuen" Industriestaaten
innerhalb des GSP wie den ärmeren Ländern. Das Resultat ist letztlich der Unmut
aller.

19. Solche Verteilungsziele werden im GSP wirksam in bezug auf das Verhältnis

- zwischen heimischen Produzenten und Begünstigten. Diesem Ziel dienen niedrige
Zollkontingente und restriktive Ursprungsregeln gegenüber Produkten und GSP-
Ländern, die den Bestand heimischer Branchen gefährden können, typischer-
weise bei arbeitsintensiven Erzeugnissen aus exportorientierten Entwicklungs-
ländern. Diesem Ziel dienen aber auch umgekehrt großzügige Präferenzen für
Produkte, bei denen auch Nichtbegünstigte trotz des Zolls wettbewerbsfähig, sind
und bei denen Begünstigte und Nichtbegünstigte in einem engeren Konkurrenz-
verhältnis stehen als heimische und ausländische Produzenten(2). Handelsum-
lenkung und nicht Handelsschaffung ist hier die Zielsetzung;

- zwischen GSP-Begünstigten und den von speziellen Präferenzen Begünstigten.
Hier geht es in erster Linie darum, die in der handelspolitischen Hierarchie der
EG höherrangig eingestuften AKP-Interessen zu wahren. Gerade bei verarbeite-
ten Agrargütern könnten AKP-Präferenzen nach Meinung der Betroffenen in ih-
rem Wert sinken(3). Die EG hat darauf reagiert, indem sie bestimmte Produkte

es somit die effektive Protektion der EG-Fleischproduktion, die der Agrar-
marktordnung unterliegt und schon daher hoch geschützt ist. Ein ähnliches
Beispiel läßt sich für GSP-begünstigte pflanzliche Rohöle und nichtbegünstigte
raffinierte öle aufzeigen.

(1) Johnson [1967, S. 199 ff.] umschrieb diese Absicht mit "protectionist view of
preferences".

(2) Ein solcher Fall liegt im GSP der EG bei einigen mineralischen ölderivaten vor
(bestimmte Schwerr und Heizöle). Sie blähen das "GSP-Angebot" der EG auf,
ohne den Handel zu stimulieren. Durch sie gelangen im übrigen Staaten wie
Rumänien, Venezuela und Saudi-Arabien in die Spitzengruppe der GSP-Länder.

(3) Empirische Tests konnten Handelsumlenkungen jedoch nicht bestätigen [Lang-
hammer, im Druck],
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nicht in das GSP übernahm oder niedrige Zollkontingente (Kakaobutter, Ananas-

konserven) setzte;

zwischen an gebot s starken und weniger angebotsstarken GSP-Begünstigten. Hier

wird das GSP als Entwicklungshilfe für solche Länder verstanden, die die Präfe-

renzen angeblich "benötigen", um wettbewerbsfähig gegenüber denen zu werden,

die diese Hilfen angeblich nicht "benötigen". Wieder steht das Handelsumlen-

kungsziel im Vordergrund, und wiederum kann die protektionistische Absicht,

angebotsstarke Entwicklungsländer bei sensiblen Waren vom EG-Markt fernzuhal-

ten, nicht ausgeschlossen werden, zumindest nicht, seitdem eine Vielzahl von

Studien gezeigt hat, daß Wettbewerbsfähigkeit von An gebot sfaktoren und nicht

von Vergünstigungen der Nachfrager bestimmt wird. Die EG hat dennoch Län-

derhöchstbeträge in das GSP aufgenommen und diese sogar noch selektiv ver-

schärft. Hier zeigt sich deutlich, daß das GSP ein Geschenk ist, über das sich

die Beschenkten, da sie keine Gegenleistung bieten, nicht zu beschweren haben;

zwischen den EG-Staaten. Dem Nutzen steht in einem Nullsummenspiel, als das

das GSP von den EG-Staaten verstanden wird, ein entsprechender Verlust bzw.

ein Opfer in Form von Einbußen an heimischer Produktion gegenüber. Dieses

Opfer soll möglichst "gerecht" unter den EG-Staaten verteilt werden. Zu diesem

Zweck sind EG-interne Quoten im sensiblen Güterbereich fixiert worden. Zwar

sind Quoten in einer Zollunion, in der Produkte nach Passieren des Zolls frei

zirkulieren dürfen, ein Anachronismus und laden zu Umwegimporten (indirekten

Importen via EG-Länder mit noch unausgeschöpften Quoten) ein. Jedoch ent-

spricht dieses Vorgehen ganz der Erfahrung, daß es EG-Mitglieder wie Frank-

reich gibt, die das GSP so restriktiv wie möglich handhaben und auf "burden-

sharing" bestehen;

zwischen Importeuren und Exporteuren. Das GSP besitzt ein statisches Transfer-

element, nämlich die Zollmindereinnahmen. Ob sie als Einnahmen dem Importeur

zufließen, der die Zollsenkung nicht an den Konsumenten weitergibt, oder dem

Exporteur, der den Exportpreis um die Präferenzmarge erhöhen kann, oder bei-

den, hängt von der Marktmacht beider Akteure, d.h. von deren Angebots- und

Nachfrageelastizitäten ab. Die EG hat diesen "Entwicklungshilfe"-Aspekt des GSP

stets betont, jedoch außer acht gelassen, daß die Quotenpraxis im GSP den Im-

porteuren alle Möglichkeiten einräumt, die Zöllersparnisse abzuschöpfen. Der

Transfereffekt wäre indessen, selbst wenn er den Entwicklungsländern voll zu-

gute käme, gering - geschätzt etwa 8 vH der Entwicklungshilfe der OECD-Län-

der 1981 [Langhammer, 1983] - und für einzelne Entwicklungsländer vernachläs-

sigbar.
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. VI. Hemmfaktoren des GSP in der Praxis

20. Die Schwächen des GSP können am besten durch Beispiele aus der Praxis illu-
striert werden. Vier Elemente treten dabei in den Vordergrund: die Quoten, die
Ursprungsregeln, der diskretionäre Charakter der jährlichen Neufestsetzung sowie
das Junktim zu nichttarifären Handelshemmnissen.

Quoten: Zollkontingente und Plafonds haben mit der Dynamik der Entwicklungslän-
derexporte in den siebziger Jahren nicht Schritt gehalten, weil sie mit einer drei-
bis vierjährigen Verspätung an die tatsächliche Entwicklung angepaßt wurden.
Somit entstand wieder ein Verteilungsproblem, vor allem bei den strikt angewende-
ten Zollkontingenten, in Bezug auf die Kriterien, nach denen die viel zu niedrigen
Kontingente auf die Importeure aufgeteilt werden. In der Praxis ist zumeist das
Windhundverfahren, aber auch das der Vorwegverteilung an eingeführte Impor-
teure nach Vergangenheitsdaten zum Zuge gekommen. Die Folge ist, daß bei vielen
sensiblen Produkten die Zollkontingente bereits in der ersten Januarwoche ausge-
schöpft sind und der Meistbegünstigungszoll für den Rest des Jahres angewendet
wird. Dies läßt sich an einem Beispiel verdeutlichen: Ein deutscher Importeur or-
dert in Südkorea glasierte Fliesen, ein "sehr sensibles" Produkt (nach der seit
1981 geltenden Kategorisierung) mit einem Einzellandzollkontingent für Südkorea
auf dem westdeutschen Markt. Die Ware wird im Sommer aus Südkorea exportiert,
in der Bundesrepublik bis zum 2. Januar des nächsten Jahres gelagert und dann
als GSP-Produkt zur Zollabfertigung vorgelegt. Zwei Tage später (so 1982) war
das Kontingent erschöpft, so daß der Zoll wiedereingesetzt wurde. Erst im Februar
erfährt der Importeur, ob er im Windhundrennen mit anderen Importeuren erfolg-
reich war, während der Exporteur in Südkorea keinerlei Informationen erhält. An-
gesichts der Unsicherheit, ob die Ware zollfrei eingeführt werden kann, werden
Preise deshalb wie unter normalen Zollbedingungen gesetzt.

Tabelle 3 zeigt, daß in den extremen Fällen sensibler Textilien aus sechs ange-
botsstarken Ländern die westdeutschen Quoten vielfach fast vollständig innerhalb
des ersten Monats ausgeschöpft wurden.

21. Urspjningsregeln^ Ursprungsregeln sind ein Komplement zu Quoten. Sie sollen
verhindern, daß lieferstarke Begünstigte die Quoten umgehen, indem sie relativ
unbedeutende Endstufen von Produktionsprozessen in weniger lieferstarke Länder
verlagern (sozusagen auf der Durchreise in die EG), um deren Quoten auszu-
schöpfen. Dem schiebt die EG mit restriktiven Ursprungsregeln einen Riegel vor.
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Tabelle 3 - Ausnutzungsgrad(a) von GSP-Zollkontingenten für sensible Industrie-
produkte auf dem westdeutschen Markt nach wichtigen GSP-Begünstig-
ten 1982 (in vH)

Begünstigte

Brasilien

Hongkong

Indien

Singapur

Südkorea

Thailand

Ausnutzungsgrad

dukte(b)

96,6

99,6

83,2

97,4

97,1

-

Textilie

98,6

82,1

75,6

68,0

99,5

89,3

(a)Anteil zollfreier Importe an
sen auf dem westdeutschen Harkt.

n

Anteil der Produkte an zollfreien Importen von sensiblen Industriegütern,
auf den der Maistbegünstigungszoll wiedererhoben wurde innerhalb

des ersten
Monats

diS" ̂ ^^
18,3 94,7

40,1 35,9

18,9

9,0

27,1 37,2

18,8

des ersten
Vierteliahres

"SÄ *•""-*
46,1 97,7

84,5 62,8

77,8

55,9

65,3 86,9

54,3

der ersten
Jahreshälfte

dukte(b

46,1

84,5

-

-

73,7

-

Einzellandzollkontingenten für die jeweils Begünstigten
- (b)Alle Industriegüter außer Textilien. -

" Textilien

97,9

67,7

77,8

55,9

94,0

64,1

in sensiblen

des ganzen
Jahres

"däteloT Ä

54,8

95,7

-

99,7

95,9

-

xtilien

97,9

91,5

88,7

73,3

99,9

89,1

Industrieerzeugnis-

Quelle: BMWi [1982].

Zwar gestattet sie kumulativen Ursprung für drei Integrationsgemeinschaften (1),
die damit jeweils als ein Land angesehen werden, jedoch gelten auch in diesen Fäl-
len Ausnahmeregeln bzw. Sondervorschriften, die eine Kumulierung von Wertschöp-
fungsanteilen über mehrere Integrationspartner unmöglich machen.

Wie sehr Ursprungsregeln die internationale Arbeitsteilung behindern und gerade
solche Länder vom GSP abschneiden, die sich weitgehend in diese Arbeitsteilung
integriert haben, zeigen zwei Beispiele: Hongkong exportierte 1981 Herren- und
Knabenhemden aus synthetischen Fasern im Wert von 161 Mill. Europäische Rech-
nungseinheiten (etwa 180 Mill. US-$) in die Gemeinschaft; nur 0,5 vH dieser Ex-
porte gelangten zollfrei als GSP-Produkte auf den Markt. Dieser verschwindend
geringe Prozentsatz ist nicht etwa damit zu erklären, daß die Hongkong-Quote
rasch ausgeschöpft war, sondern damit, daß die Hemden keine Ursprungsware im
Sinne des GSP waren und somit von Anfang an verzollt werden mußten. Vorausset-
zung für die Anerkennung als Ursprungsware wäre gewesen, daß Hongkong nur
die Garne importiert und der folgende Verarbeitungsprozeß über Stoffe zu Hemden

(1) Es handelt sich dabei um den Andenpakt, die Vereinigung Südostasiatischer
Nationen (ASEAN) sowie um den Zentralämerikanischen Gemeinsamen Markt.
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in Hongkong stattfindet. Da aber Hongkong aus Kostengründen die Stoffe impor-
tiert und somit nur Stoffe zu Hemden weiterverarbeitet, waren diese nicht mehr
Ursprungsware.

Ein zweites Beispiel zeigt ebenfalls deutlich, wie das GSP hemmend auf die
internationale Arbeitsteilung wirkt. Die Anerkennung von Radios und Fernsehern
als Ursprungsware setzt voraus, daß importierte Vorleistungen 40 vH des Wertes
der Ware nicht überschreiten, sofern mindestens 50 vH der gesamten Vorleistungen
Ursprungswaren sind und ebenso alle Transistoren. Da Entwicklungsländer vielfach
Transistoren kostengünstiger von Industriestaaten importieren können, liegt in der
Auflage, Transistoren selbst zu produzieren, ein erhebliches Hindernis für den
zollfreien Marktzugang, das nur mit einem Verstoß gegen das Gesetz komparativer
Kostenvorteile weggeräumt werden kann.

22. ?er_iüskj^iqnäre_CJ^a^aJk^ejF_des_G_SP£ Die EG gewährt Zollpräferenzen grund-
sätzlich auf jährlicher Basis, so daß auch die Quoten jährlich neu fixiert werden.
Zwar gibt es seit 1981 einen mittelfristigen Planungsrahmen (bis 1985), mit dem
aber lediglich die allgemeine Struktur des GSP einschließlich Rücknahmemöglichkeit
wegen der AKP-Präferenzen umschrieben wird. Die genaue Ausgestaltung der Prä-
ferenzen auf Prpduktbasis erfolgt jährlich, und keine Regierung eines EG-Landes
kann einem Importeur oder Investor eine bindende Garantie geben, daß ein be-
stimmtes GSP-Produkt aus einem bestimmten Entwicklungsland innerhalb des Pla-
nungszeitraums stets gleich behandelt wird. Ganz im Gegenteil werden Präferenzen
im Detail quasi "in letzter Minute" geändert, so daß dem Importeur oder Investor
keine Anpassungsmöglichkeit verbleibt, wenn die Ware bereits geordert oder zoll-
gelagert wurde (1). Der diskretionäre Charakter schafft Unsicherheit und wird Im-

(1). Ein Beispiel: Präferenzen für 1982 wurden vom Ministerrat am 7.12.1981 verab-
schiedet, im Amtsblatt vom 21.12.1981 veröffentlicht, aber nicht vor dem 30.
12.1981 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, d.h. fünf Tage, bevor das
"Windhundrennen auf Zollkontingente" einsetzte. Gleiches gilt für die Präfe-
renzen von 1983. Obwohl Entwürfe der Kommission bereits im Oktober/Novem-
ber vorliegen, kann ein Investor oder Importeur keineswegs daraus die end-
gültigen Präferenzen für ein bestimmtes Produkt antizipieren. Der Ministerrat
pflegt den Kommissionsentwurf im Detail zumeist in restriktiver Weise zu än-
dern. So wurde aus einem nichtsensiblen Produkt im Kommissionsentwurf für
1982 (CCT 28.25, Titanoxide) ein sensibles Produkt in der Ministerratsent-
scheidung. In einem anderen Fall kürzte der Ministerrat die Zollkontingents-
vorschläge der Kommission um 5 vH (CCT 42.03, Lederbekleidung) und setzte
außer Südkorea noch die VR China, Rumänien und Hongkong auf die Liste der
"sehr wettbewerbsfähigen" Begünstigten mit entsprechend niedrigen Kontin-
genten .
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porteure und Exporteure wie im Falle der Quoten dazu veranlassen, Preise so zu

setzen, als ob die Ware ganz normal verzollt werden müßte. Außerdem werden po-

tentielle Investoren davor zurückschrecken, exportorientiert in bestimmten begün-

stigten Ländern zu investieren, falls für sie der gesicherte und unveränderte zoll-

begünstigte Zugang zum EG-Markt während der Amortisationsperiode ein wichtiges

Entscheidungskriterium ist. Dies wird in der Regel eher bei lohnkostenorientierten

Investitionen in Exportfreizonen der Fall sein - sofern nicht bereits die GSP-Ur-

sprungsregeln dies durchkreuzen - , als etwa beim Export des VW-Käfers aus Mexi-

ko in die Bundesrepublik unter GSP-Bedingungen.

2 3 • _Q£5P_ îl4_üichtt̂ rifäre_Hjejnmnisse2 Seit 1980 macht die EG den zollfreien Markt-

zugang dort, wo er noch die höchste Zollersparnis verspricht, vom handelspoli-

tischen Wohlverhalten der einzelnen Entwicklungsländer abhängig. Nur wer mit der

EG bilaterale Exportselbstbeschränkungsabkommen für Waren des Welttextil- bzw.

Multifaserabkommens schließt, erhält Zollpräferenzen für diese Waren. Beide Dinge

haben grundsätzlich nichts miteinander zu tun, da es beim GSP um die zollfreie

Einfuhr ohne Beschränkungen der Gesamteinfuhren geht, beim Multifaserabkömmen

aber um mengenmäßige Beschränkungen der Gesamteinfuhren. Dennoch betrachtet

die EG das GSP und die mengenmäßigen Beschränkungen als Junktim(1) und ver-

fährt rigoros mit Ländern, die bilaterale Selbstbeschränkungsabkommen nicht oder

später als zum vorgeschriebenen Termin unterzeichnen. So ließ Südkorea den von

der Gemeinschaft zum 30.11.1982 gesetzten Termin um sechs Wochen verstreichen,

mit der Folge, daß es Präferenzen für Multifaserwaren nicht wie "pünktliche" Un-

terzeichnerstaaten von Beginn des Jahres 1983 an, sondern erst ab Februar 1983

erhielt. Nur wenige Importeure waren davon durch ihren Verband unterrichtet.

Die meisten Importeure meldeten Multifaserwaren aus Südkorea wie immer Anfang

Januar zum GSP an und mußten den Zoll entrichten, während die wenigen infor-

mierten Importeure bis Februar warteten und somit eine "Informationsrente" kas-

sierten.

24. Analysiert man den Verteilungsschlüssel für zollfreie Einfuhren von Multifa-

serwaren, so besteht übrigens nach den Erfahrungen des Welttextilabkommens kein

(1) Die EG straft sich selbst damit Lügen, denn noch 1970 lobte der EG-Vertreter
beim UNCTAD-Sonderausschuß für Präferenzen das geplante EG-Präferenzsche-
ma mit dem Argument "der von der Gemeinschaft gewählte Schützmechanismiis
sei ein System zur Plafondierung der Präferenzeinfuhren, das nichts mit «einer
mengenmäßigen Beschränkung der Einfuhren oder zollähnlichen Hindernissen zu
tun hat . . . " EG, a, 1971, S. 7].
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großer Anreiz für angebotsstarke Entwicklungsländer, der Präferenzen wegen auf

bilaterale Selbstbeschränkungsansinnen einzugehen: 1980 kreierte die EG einen

Länderindikator aus dem arithmetischen Produkt von Entwicklungsstand (BSP pro

Kopf) und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Textilsektor (gemessen als Anteil an den

Gesamttextileinfuhren der Gemeinschaft aus den begünstigten Ländern). Je höher

dieser Indikator war, desto niedriger wurde die Bedürftigkeit des Landes ange-

nommen, Präferenzen für Waren des Welttextilabkommens zu erhalten, und desto

niedriger wurde infolgedessen die zollfreie Quote fixiert. Wieder wurden also er-

folgreiche Entwicklungsländer systematisch für ihren Erfolg bestraft. Hongkong,

der größte Textilexporteur 1977 (dem Referenzjahr), erhielt eine zollfreie Quote

von 2 vH seiner Exporte 1977 für 1980, während Sri Lanka, das 1977 0,2 vH der

Hongkong-Menge in die Gemeinschaft exportiert hatte, eine Quote von 65 vH er-

hielt.

VII. Das GSP in den achtziger Jahren: Ein Nebenkriegsschauplatz im Kampf um

Marktzugang

25. Das GSP hat in seinen Ergebnissen bislang keinen der Beteiligten befriedigt:

- die Geberländer nicht, weil sie die positiven Folgen einseitiger Liberalisierung

auf den Anpassungs- und Wandlungsprozeß ihrer Volkswirtschaften nicht sehen

und daher ihre Märkte nur dann öffnen wollen, wenn die Handelspartner dies

auch tun;

- die fortgeschrittenen Entwicklungsländer nicht, weil Präferenzen nach Meinung

der Geberländer für sie nicht eingerichtet wurden und sie somit "kurzgehalten"

werden;

- die ärmeren Entwicklungsländer nicht, weil sie trotz Präferenzen nicht in der

Lage sind, mit anderen Ländern auf dem EG-Markt zu konkurrieren (siehe die

AKP-Länder);

- die UNCTAD nicht, weildie OECD-Länder mit dem GSP ein Instrument besitzen,

Entwicklungsländer per Verteilungsschlüssel auseinanderzudividieren und somit

die UNCTAD-Front zu schwächen.

26. Das Beispiel der EG zeigt, daß vor allem die Verteilungsziele das GSP entwer-

tet haben. Die EG ist dabei der in ihrer gesamten Handelspolitik erkennbaren Pra-
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xis, selektiv einzelne Länder zu diskriminieren, auch beim GSP gefolgt. Das Junk-

tim zu den Selbstbeschränkungsabkommen im Multifaserbereich kommt erschwerend

hinzu.

Diese Entwicklung und die Tatsache, daß die Zölle auf Industriegüterimporte nach

Durchführung der Tokio-Runden-Vereinbarung in der EG durchschnittlich bei 5 vH

liegen werden, lassen den Schluß zu, daß das GSP in den achtziger Jahren ein

Nebenkriegsschauplatz im Kampf um den Marktzugang sein wird. Es wird für den

Vormarsch der Entwicklungsländer auf die Industrieländermärkte kaum eine Rolle

spielen, ob ihnen das Eintrittsgeld erlassen wird oder nicht. Was sie aufhält, sind

nicht die Zölle, sondern die nichttärifären Hemmnisse wie direkte Mengenbeschrän-

kungen, "freiwillige" Selbstbeschränküngen, Standards, Ursprungsregeln usw. Da

derartige Hemmnisse auch beim Zugang zu den "neuen" Industriestaaten wie Süd-

korea oder Brasilien bestehen, kann das Prinzip von Leistung und Gegenleistung,

auf das vor allem die USA pochen, hier wieder zum Zuge kommen.

27. "Gratisbeigaben" der Industriestaaten beim Abbau nichttarifärer Hemmnisse

können dadurch gegeben werden, daß beispielsweise die Gemeinschaft ihr GSP von

seinen Verteilungszwängen befreit und den Präferenzstatus eines Produkts länger-

fristig verbindlich garantiert. Die beste Lösung wäre, Zollkontingente und Plafonds

abzuschaffen, die zweitbeste Lösung, derartige Höchstbeträge für einen längerfri-

stigen Zeitraum zu fixieren, und zwar für den gleichen Zeitraum, für den der Prä-

ferenzstatus garantiert würde. Das GSP so weit wie möglich von Kontingenten, und

Plafonds zu befreien, ist wichtiger als die völlige Aussetzung der Zölle. Angesichts

des niedrigen Ausgangsniveaus sind Zollermäßigungen für die Begünstigten nur

hilfreich, wenn gleichzeitig Höchstbeträge abgeschafft oder wenigstens zeitlich ge-

streckt werden.

In der allgemeinen Diskussion um Marktzugang sind derartige Reformen indessen

von marginaler Bedeutung. Dies sollte auch die UNCTAD erkennen, die im GSP

ihre Philosophie von der ungleichen Behandlung Ungleicher dokumentiert sieht und

daher an Präferenzen festhält. Ihr sollte zu denken geben, daß sich während der

UNCTAD-VI-Verhandlungen die Industrieländer recht schnell zu Zusagen, die All-

gemeinen Zollpräferenzen zu verbessern, durchrangen. Sie wußten, daß es sie

nicht viel "kostete" in dem Sinne, daß sich der Protektionismus nennenswert ver-

ringert hätte. Deutlicher kann der Beitrag des GSP in den achtziger Jahren zu

Marktzugangserleichterungen kaum umrissen werden.
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